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In Österreich ist der Zugang zu Schusswaffen nicht ausschließlich Organen des öffent­
lichen Sicherheitsdienstes, Angehörigen der Justizwache oder Militärangehörigen vor­
behalten. Auch „einfache Bürgerinnen und Bürger“ haben das Recht, diese Waffen etwa 
für Selbstverteidigung, Jagd oder Sport zu erwerben, zu besitzen und zu verwenden. 
Gerade dieser grundsätzlich eröffnete Zugang macht es erforderlich, den Waffenbesitz 
im Interesse der öffentlichen Sicherheit gesetzlich zu regulieren: Das Waffengesetz ver­
folgt daher das Ziel, sicherzustellen, dass nur Personen Zugang zu Schusswaffen erhal­
ten, von denen ein sorgfältiger Umgang mit Waffen und Munition erwartet wird.1 Der 
Amoklauf an einer Grazer Schule im Juni 2025 hat jedoch erneut deutlich gemacht, 
dass das Waffenrecht dieses Ziel nicht in jedem Fall zu gewährleisten vermag. Schuss­
waffen können in die „falschen“ Hände geraten. Vor diesem Hintergrund wurde das 
Waffengesetz novelliert2 und insbesondere der Erwerb, der Besitz sowie das Führen 
von Schusswaffen (mehr oder weniger streng) neu reglementiert. Trotz der zahlreichen 
Nachschärfungen im Allgemeinen gewährt das Waffenrecht der Personengruppe 
der Jägerschaft beinahe unverändert eine Vielzahl von Erleichterungen in Bezug auf 
Schusswaffen. Dieser Beitrag stellt diese Sonderbestimmungen systematisch dar und 
analysiert die daraus resultierende privilegierte Stellung der Jägerinnen und Jäger3. 
Angesichts wiederholter Vorkommnisse in der Vergangenheit, die Jägerinnen und Jäger 
als Täterinnen und Täter eines Verbrechens in den Mittelpunkt des öffentlichen Interes­
ses gerückt haben, stellt sich die Frage, inwieweit die bestehenden Privilegien sachlich 
gerechtfertigt und verhältnismäßig sind.

1.	EINLEITUNG
Österreichweit verzeichnete das Zentrale 
Waffenregister (ZWR) Anfang 2024 
knapp 1,5 Millionen registrierte Waffen, 
die sich in die Kategorie A (verbotene 
Waffen und Kriegsmaterial), Kategorie B 
(zB Faustfeuerwaffen) und Kategorie C 
(zB Büchsen und Flinten) einteilen lassen. 
Den größten Anteil im ZWR stellt die 
Kategorie C mit mehr als 800.000 regis­
trierten Schusswaffen.4 Ein wesentlicher 

Grund hierfür liegt wohl (neben dem aus 
rechtlicher Sicht einfacheren Zugang) in 
ihrer verbreiteten Nutzung durch Jägerin­
nen und Jäger, von denen im Jagdjahr 
2023/2024 fast 140.000 über eine gültige 
Jahresjagdkarte verfügt haben. Im Ver­
gleich zu den Zahlen vor zehn Jahren zeigt 
sich ein Anstieg an Jahresjagdkarten von 
15 %.5 Anzumerken ist, dass diese Zahlen 
selbstverständlich nur den legalen Waffen­
besitz abbilden. Da vom Waffengesetz 
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(WaffG) allerdings realistisch betrachtet 
nur die Beschränkung des legalen Besitzes 
erwartet werden kann, wird das Dunkel­
feld in diesem Beitrag nicht thematisiert.

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen in­
teressiert die Häufigkeit von Unfällen mit 
Schusswaffen. Leider liegen diesbezüglich 
keine verlässlichen statistischen Daten vor. 
Es kann ausschließlich aufgrund vieler 
medialer Berichterstattungen von Selbst­
verletzungen mit Schusswaffen, etwa im 
Rahmen der Jagdausübung, bei der Waf­
fenreinigung oder auf Schießständen6, eine 
gewisse Häufigkeit derartiger Ereignisse 
vermutet werden.7 Die Kriminalstatistik 
hingegen zeigt, dass der Einsatz von 
Schusswaffen (Verwenden, Mitführen 
oder Drohen) bei Gewaltdelikten in den 
vergangenen zehn Jahren deutlich gesun­
ken ist: Die Statistik weist für das Jahr 
2015 639 Einsätze von Schusswaffen auf, 
für 2024 nur noch 352.8 Das entspricht 
einem Rückgang von 45 %. Doch unab­
hängig von den tatsächlichen Unfallzah­
len oder auch der Häufigkeit des vorsätz­
lichen rechtswidrigen Waffengebrauchs 
bedarf es einer kritischen Reflexion. Mit 
jedem Waffenkauf geht eine potenzielle 
Beeinträchtigung der öffentlichen Sicher­
heit einher. Die Anzahl der Waffeninhabe­
rinnen und -inhaber steigt an. Der Anteil 
an Jägerinnen und Jägern mit besonderen 
Privilegien beim Waffenbesitz wird in der 
Gesellschaft größer. Daraus resultiert ein 
gesteigertes Risiko, dass Schusswaffen in 
die Hände „falscher“ Personen gelangen und 
die öffentliche Sicherheit gefährdet wird.

Im vergangenen Jahr stand das österrei­
chische Waffenrecht aufgrund des Amok­
laufs im Juni in Graz im Fokus öffentlicher 
Debatten.9 Diese Diskussion mündete 
bereits im Herbst 2025 in einer Novellie­
rung des Waffenrechts, die zu strengeren 
Regelungen, etwa der Anhebung der Al­
tersgrenze für den Erwerb von Waffen, 
führte.10 Doch bereits vor dem tragischen 

Vorfall in Graz lösten Ereignisse, wie der 
Doppelmord im oberösterreichischen Be­
zirk Rohrbach im Oktober 2024,11 Zweifel 
an den rechtlichen Sicherheitsstandards 
für den Besitz und Erwerb von Schusswaf­
fen aus. Damals stand insbesondere auch 
die Gruppe der Jägerinnen und Jäger im 
Fokus der Debatte. Eben diese Diskussion 
soll an dieser Stelle fortgeführt werden 
und trotz der neuesten Gesetzesänderung 
kritisch die Frage gestellt werden: Sind die 
privilegierenden Regelungen für Jägerin­
nen und Jäger, die trotz Novelle weiterhin 
Bestand haben, sachlich tragfähig oder 
läuft deren praktische Wirkung auf einen 
faktischen „Freibrief“ hinaus?

Es wird ein Spannungsfeld zwischen der 
Gewährleistung der öffentlichen Sicher­
heit und der Freiheit der Bürgerinnen und 
Bürger, Waffen zu besitzen, um das Hob­
by der Jagd auszuüben, deutlich. Schuss­
waffen werden für die Gesellschaft zur 
Gefahr, wenn sie „in die falschen Hände“ 
gelangen.12 Die öffentliche Sicherheit ge­
bietet, dass der Zugang zu Schusswaffen 
solchen Personen verwehrt bleibt, bei de­
nen ein sicherheitsgefährdender Umgang 
mit der Waffe zu befürchten ist. Demge­
genüber besteht das Recht des Waffen­
besitzes in Österreich seit 1849 und wird 
teils als essenziell in einer modernen De­
mokratie bezeichnet.13 Schusswaffen sind 
ihrer Funktion nach eng mit dem Ziel der 
Selbstverteidigung sowie mit Formen der 
Kontrolle und Machtdemonstration ver­
knüpft. Diese Funktionen treten im All­
tag der heutigen Zeit (zum Glück) zurück. 
Waffen werden vermehrt mit privaten 
Freizeitaktivitäten assoziiert. Insbesonde­
re die Jagd ist im Laufe der Jahre zu einem 
beliebten Hobby geworden. Die funktio­
nale Bedeutung als (Haupt-)Versorgung 
mit Lebensmitteln ist in den Hintergrund 
getreten. Trotzdem stellt die Jagd weiter­
hin einen wichtigen Faktor für das Funk­
tionieren des Ökosystems sowie für die 
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Land- und Forstwirtschaft dar. Die his­
torische Bedeutsamkeit der Jagd spiegelt 
sich in den rechtlichen Bestimmungen wi­
der: Der Jägerschaft spricht das derzeiti­
ge Waffenrecht zahlreiche Privilegien für 
den Erwerb, den Besitz und das Führen 
von Schusswaffen zu. 

In der Folge wird das novellierte öster­
reichische Waffenrecht kurz skizziert, 
ohne dabei die jüngsten Änderungen im 
Waffenrecht umfassend zu behandeln. Die 
Novelle enthält nur wenige Bestimmungen 
(§§ 41f, 55 Abs 3, 56 Abs 1, 3 und 4, 58  
Abs 38 WaffG), die bereits mit 01.11.2025 
in aktualisierter Form in Kraft getreten 
sind. Sämtliche übrigen Änderungen sind 
nunmehr mit 28.04.2026 in Kraft getreten. 
Der Beitrag bezieht sich auf das Waffen­
gesetz idF BGBl I 56/2025, unabhängig 
von der Inkrafttretung. Einleitend wird 
ein Überblick über das Waffenrecht ge­
geben, um in einem weiteren Schritt die 
konkreten Ausnahmebestimmungen für 
die Jägerschaft zu diskutieren. Dabei liegt 
das Hauptaugenmerk auf den waffenrecht­
lichen Dokumenten und insb der waffen­
rechtlichen Verlässlichkeit. Im ZWR sind 
überwiegend Waffen der Kategorie C und 
B registriert, daher wird auf deren Erwerb 
und Besitz näher eingegangen. Waffen der 
Kategorie A können aus Platzgründen nur 
punktuell besprochen werden. Danach 
konzentriert sich der Beitrag auf konkrete 
Ausnahmebestimmungen; die (weiter)be­
stehenden Privilegien der Jägerinnen und 
Jäger nach Inkrafttreten aller Neuerungen 
durch die Novelle werden unter Berück­
sichtigung der zentralen Bedeutung der 
Jagd analysiert. Der Beitrag schließt mit 
einer kritischen rechtspolitischen Gesamt­
betrachtung.

2.	ÜBERBLICK ÜBER DAS ÖSTER­
REICHISCHE WAFFENRECHT

2.1 Grundbegriffe des Waffenrechts
Den inhaltlichen Bestimmungen zum Be­
sitz und Umgang mit Waffen werden die 
Definitionen der im Folgenden zentralen 
Begriffe sowie die Kategorisierung der 
Waffen vorangestellt:

2.1.1 Erwerb und Besitz einer Waffe
Der Begriff des Erwerbs einer Waffe, kon­
kret des Erwerbs des Eigentums an einer 
Waffe, ist gem § 6 Abs 1 WaffG idF BGBl 
I 56/2025 insoweit definiert, dass der Er­
werb durch die  Einräumung des Besitzes 
der Waffe erfolgt. Damit weicht die De­
finition vom zivilrechtlichen Verständnis 
des Erwerbes ab: Nach dem Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) handelt 
es sich beim Erwerb um die Erlangung der 
Befugnis, mit der Sache nach Willkür zu 
verfahren, und jeden anderen davon auszu­
schließen (§§ 354ff ABGB). Diese Befug­
nis wird gem § 380 ABGB durch Titel (zB 
Kaufvertrag) in Verbindung mit dem Er­
werbsakt (Modus, zB Übergabe) erlangt. 
Im Ausschussbericht zur Gesetzesnovelle 
wird klargestellt, dass beim Erwerb iSd 
WaffG eben nicht mehr darauf abzustel­
len ist, „ob die Schusswaffe gegen Entgelt 
überlassen oder erworben wurde oder ob 
mit dem Erwerb eine Eigentumsübertra­
gung verbunden ist“.14 Folglich geht jedem 
Besitz ein Erwerb voraus.

Doch auch der Besitz wird im Waffen­
recht erheblich weiter verstanden als im 
Zivilrecht: Gem § 6 Abs 2 WaffG gilt als 
Besitz von Waffen auch deren Innehabung. 
Gem § 309 ABGB ist Besitzerin oder Be­
sitzer, wer die Sache als die ihrige oder 
seinige behalten will. Von der Besitzerin 
oder dem Besitzer unterscheidet das Zivil­
recht die Inhaberin oder den Inhaber, die 
oder der die Sache bloß in ihrer oder seiner 
Macht oder Gewahrsame hat. Das WaffG 
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setzt hingegen Innehabung und Besitz 
gleich.15 Die faktische Gewahrsame über 
die Waffe begründet bereits deren (waffen­
rechtlichen) Besitz. So kann eine mangel­
hafte Verwahrung der Waffe in der Praxis 
zu unberechtigtem Besitz der Waffe durch 
eine Mitbewohnerin oder einen Mitbe­
wohner führen. Die Mitbewohnerin oder 
der Mitbewohner hat die unversperrte 
Waffe automatisch in ihrer oder seiner 
Gewahrsame und damit in ihrem oder 
seinem Besitz.16 Dass der Gesetzgeber 
auch in diesem Fall von einem Erwerb 
bei der Erlangung des Besitzes sprechen 
würde, ist zu bezweifeln. Eine ausdrück­
liche Einschränkung des Besitzes wurde 
ausschließlich für den Erwerbs- und Re­
paraturvorgang vorgenommen: Das bloße 
Begutachten und „In-der-Hand-Halten“ 
im Geschäft einer gewerblich mit Waffen 
handelnden Person stellt gem § 6 Abs 2 
WaffG noch keinen Besitz dar,17 ebenso 
die Innehabung durch Gewerbetreibende 
im Rahmen von Reparaturen und Instand­
setzungen.

Führen versteht das Waffenrecht als das 
„Bei-sich-Haben“ einer Waffe (§ 7 Abs 1 
WaffG). Von einem Führen der Waffe 
ist folglich zu sprechen, wenn man die 
Waffe am Körper bei sich trägt oder sich 
die Waffe in einem anderen körperlichen 
Naheverhältnis befindet, sodass sie jeder­
zeit zweckentsprechend verwendet werden 
kann.18 Kein Führen ist gem § 7 Abs 2 und 
Abs 3 das „Bei-sich-Haben“ der Waffe in­
nerhalb von Wohn- oder Betriebsräumen 
oder eingefriedeten Liegenschaften sowie 
der Transport der Waffe im ungeladenen 
Zustand in einem geschlossenen Behältnis.

2.1.2 Kategorisierung der Waffen
Das österreichische WaffenG differenziert 
bei Waffen zwischen verbotenen Waffen 
inkl Kriegsmaterial gem §§ 17 f WaffG 
(Kategorie A) und genehmigungspflich­
tigen Schusswaffen gem § 19 Abs 1 WaffG 

(Kategorie B). Alle Schusswaffen, die we­
der Kategorie A noch B zugehören, fallen 
gem § 30 WaffG in Kategorie C. Die Vo­
raussetzungen für den Erwerb und Besitz 
der Waffen sind von dieser Kategorisie­
rung abhängig: 

Der Erwerb und der Besitz von Waffen 
der Kategorie A ist (bis auf behördlich er­
teilte Ausnahmen) grundsätzlich verboten. 
Für den Erwerb und Besitz von Waffen 
der Kategorie B bedarf es des entspre­
chenden waffenrechtlichen Dokuments, 
der Waffenbesitzkarte, und für das Führen 
dieser Waffen eines Waffenpasses. Auch 
für Schusswaffen der Kategorie C sieht 
die Novelle (§ 34 Abs 1 WaffG idF BGBl 
56/2025) nun verpflichtend ein waffen­
rechtliches Dokument für Erwerb, Besitz 
(Waffenbesitzkarte) und Führen (Waffen­
pass) vor. 

Die Ausweitung der Notwendigkeit 
einer Waffenbesitzkarte und eines Waf­
fenpasses auf alle Waffen lässt sich mit der 
Gefährlichkeit von Schusswaffen begrün­
den: Diese ergibt sich insb durch den Ge­
fährdungsbereich, der durch die maximale 
Schussweite eines Geschosses aus einer 
Schusswaffe bei einem Schusswinkel von 
30 bis 35 Grad angegeben wird.19 Bei der 
Bestimmung der Maximaldistanz werden 
alle möglichen Extremwerte berücksich­
tigt, insbesondere die Luftdichte, Wind­
richtung und Mündungsgeschwindigkeit.20 
Konkret bedeutet dies, dass für die Be­
rechnung der maximalen Schussweite die 
günstigsten Bedingungen angenommen 
werden, um die größtmögliche Distanz zu 
ermitteln. Der Gefährdungsbereich eines 
Büchsenschusses (Kategorie C) liegt bei 
bis zu 5.000 Metern.21 Der Gefährdungs­
bereich bei Flinten mit Schrotschüssen 
(Kategorie C) ist hingegen nicht nur auf 
die Schussrichtung beschränkt: Durch die 
Streuung der Schrotkörner entsteht ein Ge­
fährdungsbereich in die Breite von 200 bis 
400 Metern.22 Bei Faustfeuerwaffen, wie 
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Pistolen oder Revolver (Kategorie B), liegt 
der Gefährdungsbereich bei knapp 2.000 
Metern.23 Die maximale Schussweite stellt 
bei Schusswaffen gleichzeitig den tödli­
chen Gefährdungsbereich dar.24 Jedenfalls 
ist die Energie, die ein Projektil bei einem 
Aufprall in seiner maximalen Reichweite 
besitzt, ausreichend hoch, um erheblichen 
Schaden und schwere Verletzungen zu 
verursachen.25 Die mit der Novelle 2025 
entfallende Beschränkung der Erfordernis 
einer Waffenbesitzkarte auf Schusswaf­
fen der Kategorie B war vor dem Hin­
tergrund der potenziellen Gefährlichkeit 
von Schusswaffen aller Kategorien kaum 
nachvollziehbar.

2.2 Waffenrechtliche Dokumente

2.2.1 Waffenbesitzkarte: Voraussetzung 
für den Erwerb und Besitz von Waffen 
der Kategorie B und C
Die neue Rechtslage, die auch für den 
rechtmäßigen Erwerb und Besitz von 
Schusswaffen der Kategorie C eine Waf­
fenbesitzkarte verlangt, ist noch nicht in 
Geltung. Derzeit setzen nur der Erwerb 
und Besitz von Schusswaffen der Katego­
rie B eine solche behördliche Bewilligung 
voraus. Auf Basis dieser Regelung waren 
zum Stichtag 01.01.2021 in Österreich 
212.316 Waffenbesitzkarten ausgestellt.26 
Zuständig für die Ausstellung der Waffen­
besitzkarten sind die Sicherheitsbehörden.

Die Gesetzesnovelle sieht vor, dass für 
den Erwerb und Besitz von Schusswaffen 
der Kategorie B und C eine Waffenbesitz­
karte erforderlich ist. Dabei unterscheiden 
sich allerdings die Voraussetzungen für 
die Ausstellung dieses waffenrechtlichen 
Dokuments:

Voraussetzungen für die Ausstellung 
einer Waffenbesitzkarte für Schusswaffen 
der Kategorie B sind die EWR-Staats­
angehörigkeit, die Vollendung des 25. 
Lebensjahres, die waffenrechtliche Ver­

lässlichkeit (siehe 2.2.3) sowie eine 
Rechtfertigung für den Besitz (§ 21 Abs 1 
WaffG) einer solchen Schusswaffe der 
Kategorie B. Anderen verlässlichen Men­
schen, die das 25. Lebensjahr vollendet 
haben und für den Besitz einer solchen 
Waffe eine Rechtfertigung anführen kön­
nen, eine Waffenbesitzkarte auszustellen, 
liegt im Ermessen der Behörde. Als Recht­
fertigungsgründe zählen insbesondere die 
Selbstverteidigung innerhalb von Wohn- 
oder Betriebsräumen oder eingefriedeten 
Liegenschaften sowie die Ausübung der 
Jagd oder des Schießsports. Darüber 
hinaus darf keine konkrete Annahme 
bestehen, dass die betreffende Person einen 
verfassungsgefährdenden Angriff gem 
§ 6 Abs 3 Staatsschutz- und Nachrichten­
dienst-Gesetz (SNG) begehen werde.27

Zur Ausstellung einer Waffenbesitzkarte 
für den Erwerb und Besitz von Schuss­
waffen der Kategorie C wird ebenso die 
waffenrechtliche Verlässlichkeit und eine 
Rechtfertigung für den Besitz verlangt. 
Das Mindestalter für den Erwerb und Be­
sitz von Schusswaffen dieser Kategorie 
liegt jedoch bei der Vollendung des 21. Le­
bensjahres.

2.2.2 Waffenpass: Anforderungen für 
das Führen von Waffen
Der Waffenpass verbrieft das Recht, eine 
Waffe auch außerhalb der eigenen Wohn­
stätte am Körper zu tragen („führen“). 
Daher bestehen auch höhere Anforderun­
gen für die Ausstellung als im Vergleich 
für die Erlangung einer Waffenbesitzkarte. 
Diese strengeren Voraussetzungen zeigten 
sich bereits vor der Novelle 2025 in den 
Zahlen der Waffenpassinhaberinnen und 
-inhaber: Über 200.000 Waffenbesitz­
karten stehen im Jahr 2021 74.106 Waffen­
pässe gegenüber.28 

Ein Waffenpass ist wiederum bei der 
Waffenbehörde zu beantragen. Die Aus­
stellung ist wie auch bei der Waffenbe­
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sitzkarte für Schusswaffen der Kategorie 
B an die EWR-Bürgerschaft, Vollendung 
des 25. Lebensjahres, waffenrechtliche 
Verlässlichkeit und die fehlende Annahme 
eines verfassungsgefährdenden Angriffs29 
geknüpft. Die Ausstellung eines Waffen­
passes an andere verlässliche Personen, 
die nicht EWR-Bürger sind, liegt wieder­
um im Ermessen der Behörde. Ergänzend 
muss jede Antragstellerin und jeder An­
tragsteller (anstelle der Rechtfertigung bei 
der Waffenbesitzkarte) einen Bedarf gem 
§ 22 Abs 2 WaffG nachweisen. Dieser ist 
als gegeben anzunehmen, wenn die oder 
der Betroffene glaubhaft macht, dass sie 
oder er außerhalb von Wohn- oder Be­
triebsräumen oder einer eingefriedeten 
Liegenschaft besonderen Gefahren aus­
gesetzt ist, denen am effektivsten durch 
das Mitführen einer Schusswaffe begeg­
net werden kann.30 Zudem ist der Bedarf 
bei Organen des öffentlichen Sicherheits­
dienstes und Angehörigen der Militärpo­
lizei oder der Justizwache zu bejahen. Für 
Schusswaffen der Kategorie C ist das Vor­
liegen eines Bedarfs (§ 22 Abs 2 Z 2 bis 4 
WaffG), die waffenrechtliche Verlässlich­
keit sowie die Vollendung des 21. Lebens­
jahres Voraussetzung für die Ausstellung 
eines Waffenpasses (§ 35 Abs 2 WaffG idF 
BGBl 56/2025).

2.2.3 Verlässlichkeit als zentrale 
Voraussetzung für die Ausstellung 
eines waffenrechtlichen Dokuments
Zentrale Voraussetzung für die Ausstellung 
einer Waffenbesitzkarte oder eines Waffen­
passes ist die sogenannte waffenrechtliche 
Verlässlichkeit.31 Obwohl im Gesetzestext 
nicht besonders – nur als Adjektiv – hervor­
gehoben (gem § 21 Abs 1 und Abs 2: „Die 
Behörde hat verlässlichen EWR-Bürgern 
[…]“ bzw „an andere verlässliche Men­
schen, […]“), ist dieses Kriterium die be­
deutendste Voraussetzung für die Ausstel­
lung waffenrechtlicher Dokumente.

§ 8 WaffG beschreibt die notwendige 
Verlässlichkeit. Zum einen muss zu erwar­
ten sein, dass die potenzielle Besitzerin 
oder der Besitzer mit der Waffe sachgemäß 
umgeht. Zum anderen darf nicht anzuneh­
men sein, dass die Waffen missbräuchlich 
oder leichtfertig verwendet werden, mit 
Waffen unvorsichtig umgegangen oder 
diese nicht sorgfältig verwahrt werden, 
sowie dass die Waffen Menschen überlas­
sen werden, die nicht zum Besitz berech­
tigt sind. In der Folge nennt der Gesetzge­
ber Tatbestände, die einer Verlässlichkeit 
jedenfalls entgegenstehen: Alkohol- und 
Suchtkrankheit, psychische Erkrankungen 
und körperliche Gebrechen, durch die eine 
Person nicht mehr in der Lage ist, mit 
Waffen sachgemäß umzugehen. Abgese­
hen von den körperlichen Ausnahmetatbe­
ständen werden konkrete gerichtliche und 
verwaltungsstrafrechtliche Verurteilungen 
aufgezählt, die einen Menschen als nicht 
verlässlich einstufen.

2.2.3.1	Waffenpsychologisches 
Gutachten
Bei Erstantragstellerinnen oder Erstan­
tragstellern eines waffenrechtlichen Doku­
ments muss die Verlässlichkeit durch ein 
waffenpsychologisches Gutachten nachge­
wiesen werden. Es ist gem § 8 Abs 7 iVm 
§ 41 Abs 1 WaffG idF BGBl I 56/2025 zu 
überprüfen, ob die Antragstellerin oder 
der Antragsteller dazu neigt, „insbeson­
dere unter psychischer Belastung mit 
Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie 
leichtfertig zu verwenden“.

Die Begutachtung wird von geeigneten 
Einrichtungen, die in einem Register bei 
jeder Waffenbehörde I. Instanz bereitzu­
halten sind, durchgeführt.32 Bei positivem 
(die Verlässlichkeit bejahendem) Befund 
wird das Gutachten der Waffenbehörde 
vorgelegt und – bei Vorliegen aller wei­
teren Voraussetzungen – das beantragte 
waffenrechtliche Dokument ausgestellt. 
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Fällt das Gutachten negativ (die Verläss­
lichkeit verneinend) aus, sind die Begut­
achtungsstellen bzw. Sachverständige zur 
Meldung an die Behörde verpflichtet. Da­
durch wird eine zwölfmonatige Sperrfrist 
ausgelöst. Nach dem dritten negativen 
waffenpsychologischen Gutachten erfolgt 
gem § 41 Abs 3 WaffG idF BGBl I 56/2025 
eine zehnjährige Sperre für weitere Anträ­
ge.33 Ausschlussgründe für die Erstellung 
eines positiven Gutachtens sind etwa der 
Ausspruch eines Betretungs- und Annä­
herungsverbots gem § 38a Sicherheitspoli­
zeigesetz (SPG), wiederholte Alkohol- und 
Aggressionsdelikte oder psychische Er­
krankungen.34

2.2.3.2	Kontrolle der Verlässlichkeit
Die Verlässlichkeit ist nach Ausstellung des 
waffenrechtlichen Dokuments periodisch 
von Amts wegen gem § 41a WaffG idF 
BGBl I 56/2025 von der Behörde zu überprü­
fen, und zwar unabhängig von konkreten 
Vorfällen oder Anlassfällen. Prüfungsge­
genstand ist gem § 4 Abs 3 2. Waffenge­
setz-Durchführungsverordnung (WaffV) 
die sichere Verwahrung von den im Besitz 
befindlichen urkundenpflichtigen Waffen 
sowie der dazugehörigen Munition – eine 
erneute psychologische Überprüfung im 
Sinne eines Gutachtens ist nicht vorgese­
hen. Die periodischen Überprüfungen fin­
den alle fünf Jahre ab Ausstellung des waf­
fenrechtlichen Dokuments bzw. fünf Jahre 
ab der letzten Überprüfung statt. Durch­
geführt wird sie von Organen der Bundes­
polizei, die diesem behördlichen Auftrag 
grundsätzlich unangemeldet nachkom­
men.35 Im Zuge der Überprüfung trifft die 
Waffenbesitzerin oder den Waffenbesitzer 
eine Mitwirkungspflicht. Verweigert die 
Waffenbesitzerin oder der Waffenbesitzer 
die Überprüfung, ist dies nach § 8 Abs 6 
WaffG ein Ausschlussgrund der Verläss­
lichkeit. In weiterer Folge wird die waffen­
rechtliche Urkunde entzogen.36

Bei der Kontrolle der Verlässlichkeit über­
prüfen die Beamtinnen und Beamten die 
sichere Verwahrung von urkundenpflich­
tigen Waffen sowie der dazugehörigen 
Munition, folglich den Besitz von Schuss­
waffen der Kategorie B und C. Nur Inha­
berinnen oder Inhaber eines Waffenpasses 
oder einer Waffenbesitzkarte müssen mit 
einer Kontrolle rechnen. Der ausschließli­
che Besitz von Schusswaffen der Kategorie 
C als Inhaber einer gültigen Jagdkarte – zu 
den Ausnahmen von der Notwendigkeit 
waffenrechtlicher Dokumente für Jägerin­
nen und Jäger sogleich – löst keine Über­
prüfung aus. Eine Kontrolle folgt auch nicht 
aus dem bloßen Besitz einer großen Anzahl 
von Schusswaffen. Nach dem österreichi­
schen Waffenrecht, das grundsätzlich keine 
Beschränkung der Anzahl von Schusswaf­
fen der Kategorie C kennt, ist die Behör­
de zwar über den Besitz von mehr als 20 
Schusswaffen (gleichgültig welcher Kate­
gorie) in einem räumlichen Naheverhältnis 
zueinander bzw. Munition im großen Um­
fang zu informieren. Doch begnügt man 
sich anschließend mit der Mitteilung der 
Besitzerin oder des Besitzers, dass für eine 
sichere Verwahrung sowie Schutz vor un­
berechtigtem Zugang gesorgt ist.37 Sofern 
der Behörde die mitgeteilten Sicherheits­
maßnahmen ausreichen, kommt es zu 
keiner Überprüfung dieser Maßnahmen. 

2.3 Ausnahmebestimmungen für 
Inhaberinnen und Inhaber einer 
gültigen Jahresjagdkarte
Im Folgenden richtet sich der Fokus auf 
die Anwendung des Waffenrechts auf 
die Jägerschaft und die einschlägigen 
Ausnahmebestimmungen. Bevor auf die 
einzelnen Privilegierungen eingegangen 
wird, erscheint eine faktische Betrachtung 
der in der Jagdpraxis üblicherweise einge­
setzten Waffen geboten: 

Für die Jagd werden primär Schuss­
waffen der Kategorie C verwendet. Es 
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handelt sich um Schusswaffen mit gezo­
genem Lauf (Büchsen) und Schusswaffen 
mit glattem Lauf (Flinten).38 Die typische 
Jagdwaffe ist die Büchse; nicht nur we­
gen der großen Kaliberauswahl genießt 
sie einen umfangreichen Einsatzbereich, 
sondern auch aufgrund ihrer Präzision der 
Schussabgabe auf sehr weite Entfernun­
gen.39 Sehr wohl sind jedoch auch die Ka­
tegorien A und B im jagdlichen Einsatz: 
Faustfeuerwaffen (Kategorie B) finden im 
jagdlichen Bereich etwa bei Wildunfällen 
Verwendung, um verletzte Tiere schnell 
und tierschutzgerecht zu erlösen. Einen 
Platz im Jagdalltag finden auch Schall­
dämpfer. Diese zählen zwar zu den ver­
botenen Waffen der Kategorie A, deren 
Erwerb und Besitz (bis auf behördlich er­
teilte Ausnahmen) grundsätzlich verboten 
ist. Inhaberinnen und Inhaber einer gül­
tigen Jagdkarte dürfen jedoch bei regel­
mäßiger Jagdausübung gem § 17 Abs 3b 
WaffG Schalldämpfer ohne behördliche 
Genehmigung verwenden.

2.3.1 Keine waffenrechtlichen 
Dokumente für typische Jagdwaffen
Der Erwerb und Besitz von Waffen der 
Kategorie B und C sind grundsätzlich nur 
aufgrund einer behördlichen Bewilligung 
zulässig. Diese Bewilligung wird durch die 
Waffenbesitzkarte bescheinigt. Wer eine 
Schusswaffe dieser Kategorien zusätzlich 
auch führen, dh die Waffe außerhalb seiner 
Wohnräume bei sich haben möchte, bedarf 
eines Waffenpasses. Für Jägerinnen und Jä­
ger gilt grundsätzlich, dass für den Besitz 
von Waffen der Kategorie B eine Waffen­
besitzkarte und für das Führen von Waffen 
dieser Kategorie ein Waffenpass benötigt 
wird. Für den Erwerb, den Besitz und das 
Führen von Schusswaffen der Kategorie C 
(typische Jagdwaffen) benötigen Inhabe­
rinnen und Inhaber einer gültigen Jagdkar­
te gem § 34 Abs 1 Z 1, Abs 2 Z 2 WaffG idF 
BGBl I 56/2025 keine Waffenbesitzkarte 

und auch keinen Waffenpass. Die Berech­
tigung, eine solche Waffe zu erwerben, zu 
besitzen und zu führen, wird ex lege mit 
der gültigen Jagdkarte begründet. Doch 
auch wenn zumindest für den Erwerb und 
Besitz von Schusswaffen der Kategorie B 
sowie das Führen von Schusswaffen dieser 
Kategorie ein waffenrechtliches Dokument 
erforderlich ist, wird diese Einschränkung 
durch den Entfall des waffenpsychologi­
schen Gutachtens wieder relativiert.

2.3.2 Kein waffenpsychologisches 
Gutachten für Jägerinnen und Jäger
Personen mit einer gültigen Jahresjagd­
karte müssen gem § 41 Abs 1 WaffG idF 
BGBl I 56/2025 bei (Erst-)Antragstellung 
für ein waffenrechtliches Dokument kein 
waffenpsychologisches Gutachten er­
bringen, das nachweisen würde, dass sie 
nicht dazu neigen, insbesondere unter 
psychischer Belastung mit Waffen un­
vorsichtig umzugehen oder sie leichtfer­
tig zu verwenden. Grund dafür ist, dass 
der Gesetzgeber davon ausgeht, dass die 
Verlässlichkeit einer Person während der 
Jagdausbildung bzw. der Jagdprüfung be­
reits geprüft wird.40

Diese Begründung erscheint jedoch äu­
ßerst bedenklich. Der Gesetzgeber kon­
zentriert seinen Blick auf die Verlässlich­
keit im Umgang mit Waffen und übersieht 
die psychologische Eignung.41 In einem 
beschränkten Umfang kann der verlässli­
che Umgang mit Waffen aus der positiven 
Absolvierung der Jagdprüfung durchaus 
abgeleitet werden: Während der Jagdaus­
bildung erfolgt eine gründliche Schulung 
hinsichtlich Schusswaffen und Munition 
sowie deren Handhabung. Auch wird 
mehrmals der praktische Umgang mit re­
levanten Schusswaffen und das Schießen 
am Schießstand geübt sowie am Ende im 
Rahmen der Jagdprüfung abgeprüft. Doch 
erfolgt im Zuge dieser Ausbildung keine 
psychologische Begutachtung. Eine Be­
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gutachtung der Kursteilnehmerinnen und 
Kursteilnehmer durch die Kursleiterin 
oder den Kursleiter ist weder vorgesehen 
noch möglich. Nur selten wird die Kurs­
leiterin oder der Kursleiter die psycholo­
gischen Kompetenzen besitzen, um eine 
dem waffenpsychologischen Gutachten 
entsprechende Beurteilung vorzunehmen. 
Zudem ist ein Besuch des Ausbildungs­
kurses nicht zwingend. Die Jagdprüfung 
kann auch ohne Kursteilnahme abgelegt 
werden. In solchen Fällen entfällt sogar 
die (unzureichende) Möglichkeit der Be­
urteilung der psychologischen Eignung 
durch die Kursleiterin oder den Kursleiter.

Der Behörde kommt zumindest ein reak­
tives Kontrollinstrument zu: Bei Bekannt­
werden von konkreten Anhaltspunkten für 
mangelnde Verlässlichkeit kann sie – auch 
bei Jägerinnen und Jägern – die Beibrin­
gung eines psychologischen Gutachtens 
verlangen.42 Das rein reaktive Vorgehen 
greift jedoch zu kurz: Es fehlt an sachlich 
überzeugenden Gründen, ausgerechnet 
Jägerinnen und Jäger von der generellen 
Verpflichtung zur vorsorglichen Vorlage 
eines waffenpsychologischen Gutachtens 
auszunehmen. Gerade diese Personen­
gruppe steht im Rahmen ihres Hobbys 
in regelmäßigem und intensivem Kontakt 
mit Schusswaffen. Oftmals sind in ihrem 
Besitz mehrere Waffen unterschiedlicher 
Gefährlichkeit. Daraus lassen sich auch 
Argumente für eine gegenteilige Regelung 
ableiten: Jägerinnen und Jäger sollten nicht 
privilegiert werden, sondern unterliegen 
vielmehr einer besonderen Verantwortung 
und bedürfen daher einer besonders sorg­
fältigen (und regelmäßigen) Überprüfung 
ihrer psychologischen Eignung.

2.3.3 Eingeschränkte Erforderlichkeit 
eines Waffenpasses bei Jägerinnen und 
Jägern
Das Führen von Schusswaffen ist nur auf 
Grundlage eines hierfür ausgestellten Waf­

fenpasses gestattet. Es sind erneut Ausnah­
men für die Jägerschaft vorgesehen: 

2.3.3.1	Uneingeschränktes Führen von 
typischen Jagdwaffen (Kategorie C)
Personen, die im Besitz einer gültigen 
Jagdkarte sind, dürfen Schusswaffen der 
Kategorie C gem § 34 Abs 2 Z 2 WaffG 
idF BGBl I 56/2025 führen. Der Gesetzge­
ber geht davon aus, dass Inhaberinnen und 
Inhaber einer Jagdkarte mit dem Umgang 
ihrer Schusswaffen ausreichend vertraut 
sind und somit eine weiterführende be­
hördliche Bewilligung, wie etwa in Form 
eines waffenrechtlichen Dokuments, nicht 
erforderlich ist.43 Das Gesetz legt auch 
keine Einschränkungen fest, zu welchem 
Zweck oder in welchen Situationen Inha­
berinnen und Inhaber einer gültigen Jagd­
karte diese Schusswaffen führen dürfen. 
Jägerinnen und Jäger können somit Kate­
gorie-C-Waffen jederzeit bei sich haben – 
unabhängig davon, ob sie auf der Jagd sind 
oder nicht.44 

Es ist einerseits die Unbeschränktheit 
des Führens der Schusswaffen fragwürdig, 
andererseits ist es auch das Vertrauen, das 
der Gesetzgeber in Jagdkarteninhaberin­
nen und Jagdkarteninhaber hinsichtlich 
des Vertraut-Seins in den Umgang mit 
Schusswaffen hat. Wer die Jagdprüfung 
einmal abgelegt und bestanden hat, kann 
zu jedem beliebigen Zeitpunkt – auch 
viele Jahre später – eine Jahresjagdkarte 
lösen. Ein sicherer und vertrauter Um­
gang mit Schusswaffen kann nach jahre­
langer Abwesenheit praktischer Waffen­
erfahrung nicht unkritisch angenommen 
werden. Jägerinnen und Jäger scheint hier 
ein Lebensrecht auf die Eigenschaft der 
Verlässlichkeit gewährt zu werden. Zu­
dem vermag der vertraute Umgang mit 
der Waffe diese unbeschränkte Ausnah­
megenehmigung nicht zu rechtfertigen. 
Zweckentsprechend und begründbar wäre 
eine Erlaubnis des Führens auf das Jagd­
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gebiet der Inhaberin oder des Inhabers der 
Jagdkarte. Gründe für die Notwendigkeit 
eines Führens außerhalb dieses Gebietes 
und abseits vom Jagdzweck sind nicht er­
kennbar, und sollten diese in Einzelfällen 
tatsächlich vorliegen, kann auch der Jäge­
rin oder dem Jäger eine Beantragung eines 
Waffenpasses zugemutet werden.

2.3.3.2	Führen von Waffen der 
Kategorie B
Mit der Waffengesetznovelle 2018 wurde 
Inhaberinnen und Inhabern einer gültigen 
Jagdkarte, die auch Inhaberin oder Inhaber 
einer Waffenbesitzkarte sind, das Führen 
von Schusswaffen der Kategorie B wäh­
rend der tatsächlichen Ausübung der Jagd 
nach den landesrechtlichen Vorschriften 
ex lege erlaubt. Sie müssen gem § 20 Abs 2 
WaffG idF BGBl I 56/2025 neben einer 
Waffenbesitzkarte eine Berechtigung zur 
Jagdausübung in dem Jagdgebiet haben, in 
dem die Schusswaffe geführt werden soll. 
Ein Waffenpass ist dann auch für Waffen 
der Kategorie B nicht mehr erforderlich. 

Es kommt auch in dieser Hinsicht die 
Frage der Notwendigkeit auf: Muss jede 
Jägerin oder jeder Jäger die Möglichkeit 
haben, Schusswaffen der Kategorie B bei 
der Jagd mitzuführen? Faustfeuerwaffen 
werden bei der Jagd zur schnellen Erlö­
sung von verwundeten Tieren verwendet. 
Das kann zum einen während der Jagd bei 
der gezielten Nachsuche eines verwun­
deten Tieres notwendig sein. Die Jägerin 
oder der Jäger führt eine Faustfeuerwaffe 
bei sich, um beim Auffinden des verwun­
deten Wildtieres dieses sofort erlösen zu 
können. Zum anderen ist ein schnelles 
und schonendes Erlösen eines Tieres bei 
Wildunfällen, wie etwa einem angefah­
renen Reh, durch einen Gnadenschuss 
unerlässlich. Insoweit ist die Berechti­
gung des Führens von Schusswaffen der 
Kategorie B während der Jagd sachlich 
gerechtfertigt. 

2.3.4 Herabsetzung des Mindestalters 
für den Erwerb, den Besitz und das 
Führen von Schusswaffen
Für die Ausstellung von Waffenbesitzkar­
ten und Waffenpässen gelten die identen 
Altersgrenzen: Die waffenrechtlichen 
Dokumente verlangen bei Schusswaffen 
der Kategorie C die Vollendung des 21. Le­
bensjahres und für Schusswaffen der Ka­
tegorie B die Vollendung des 25. Lebens­
jahres. Dieses Mindestalter wird in Bezug 
auf Waffen der Kategorie B bei Inhaberin­
nen und Inhabern einer gültigen Jagdkar­
te ausdrücklich herabgesetzt: Gem § 21 
Abs 1a WaffG idF BGBl I 56/2025 gilt als 
Mindestalter das vollendete 21. Lebens­
jahr, wenn die Antragstellerin bzw. der 
Antragsteller nachweisen kann, dass die 
Waffe der Kategorie B für die Ausübung 
der Jagd erforderlich ist.

Doch ergibt sich eine Herabsetzung des 
Mindestalters auch mittelbar aus dem Pri­
vileg von Jägerinnen und Jägern für den 
Erwerb, den Besitz und das Führen von 
Schusswaffen der Kategorie C kein waffen­
rechtliches Dokument zu benötigen (siehe 
2.3.1): Die Berechtigung zum Erwerb, zum 
Besitz und zum Führen einer solchen Waffe 
ergibt sich unmittelbar aus der Innehabung 
einer gültigen Jagdkarte. Damit entfällt 
auch die waffenrechtliche Altersgrenze. 
Die Jagdprüfung kann bereits mit Vollen­
dung des 18. Lebensjahres (in Ausnahme­
fällen sogar schon früher) absolviert wer­
den. Folglich ist der Erwerb, der Besitz und 
das Führen einer Schusswaffe der Katego­
rie C bereits zu diesem Zeitpunkt zulässig. 

Die Novelle sieht zudem vor, dass ab 
Vollendung des 18. Lebensjahres von der 
Behörde auf Antrag eine Waffenbesitz­
karte für Schusswaffen der Kategorie C 
ausgestellt werden kann, wenn der Antrag­
steller nachweist, dass die Waffen für die 
Ausübung der Jagd erforderlich sind (§ 35 
Abs 1 WaffG idF BGBl I 56/2025). Da sich 
das Recht, eine Waffe zu erwerben und zu 
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besitzen bereits aus der Innehabung der 
Jagdkarte ergibt, ist der Anwendungsbe­
reich dieser Bestimmung fraglich. 

2.3.5 Abkühlphase beim Kauf von 
Schusswaffen durch Jägerinnen und 
Jäger
Beim erstmaligen Erwerb einer Schuss­
waffe über eine einschlägige Gewerbetrei­
bende oder einen Gewerbetreibenden sieht 
das neue Waffenrecht gem § 41f WaffG 
idF BGBl I 56/2025 nunmehr eine vier­
wöchige „Abkühlphase“ vor. Damit sollen 
impulsive Taten verhindert werden und 
potenzielle Täterinnen oder Täter bis zur 
Waffenübergabe „abkühlen“. Erfreulicher­
weise ist durch die Waffengesetznovelle 
die frühere Ausnahmeregelung hinsicht­
lich Jägerinnen und Jägern gefallen: War 
eine sofortige Überlassung zulässig, wenn 
die Käuferin oder der Käufer über ein waf­
fenrechtliches Dokument oder eine Jagd­
karte verfügte (§ 34 Abs 1 WaffG), gilt die 
„neue“ Wartefrist nunmehr für jede Waf­
fenkäuferin und jeden Waffenkäufer, mit 
Ausnahme von Waffenpassinhaberinnen 
und Waffenpassinhabern. Die Waffe darf 
erst vier Wochen nach dem Erwerb an Jä­
gerinnen und Jäger übergeben werden.

3.	KRITISCHES RESÜMEE
Eingangs wurde die Frage aufgeworfen, 
ob das novellierte WaffG den Anforderun­
gen an eine restriktive Regulierung von 
Erwerb, Besitz und Führen von Schuss­
waffen genügt. Die Antwort fällt differen­
ziert aus:

Grundsätzlich kann resümiert werden, 
dass durch die nunmehrige Novelle des 
österreichischen Waffenrechts zentrale 
Nachschärfungen bei den Anforderungen 
an die Berechtigung zum Erwerb und Be­
sitz von Privatpersonen von Schusswaf­
fen der Kategorie B und C erfolgt sind. 
Beim Erwerb und Besitz von Schusswaf­
fen durch Inhaberinnen und Inhaber einer 

gültigen Jagdkarte bleibt das Waffenrecht 
hingegen ähnlich liberal wie zuvor. Es 
werden weder die psychologische Eig­
nung, die Verlässlichkeit im Umgang mit 
Waffen noch die sichere Verwahrung – 
sollte die Inhaberin oder der Inhaber der 
gültigen Jagdkarte kein zusätzliches waf­
fenrechtliches Dokument besitzen – über­
prüft. Zusätzlich gelten für die Zielgruppe 
der Jägerschaft sowohl für Schusswaffen 
der Kategorie B als auch C weitreichen­
de Privilegien hinsichtlich des Erwerbes, 
des Besitzes und des Führens der Waffen. 
Im Bewusstsein der steigenden Zahl an 
Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzern 
in Kombination mit einem Anstieg an Jä­
gerinnen und Jägern in Österreich bleibt 
die Frage bestehen, wieso die Novelle des 
WaffenG die größte Zielgruppe des Waf­
fenbesitzes kaum berührt. Der in diesem 
Beitrag vermittelte Überblick wirft kon­
kret folgende Diskussionspunkte auf:

Inhaberinnen und Inhaber einer gültigen 
Jagdkarte benötigen für den Erwerb, den 
Besitz und das Führen von Waffen der 
Kategorie C kein waffenrechtliches Do­
kument. Dadurch entkommen sie nicht 
nur dem behördlichen Genehmigungspro­
zess und der waffenpsychologischen Be­
gutachtung, sondern auch jeder späteren 
Kontrolle: Die periodische Kontrolle der 
Verlässlichkeit gem § 25 WaffG wird auf 
Schusswaffenbesitzerinnen und Schuss­
waffenbesitzer, denen ein behördliches 
Waffendokument ausgestellt wurde, be­
schränkt. Damit erfasst die Kontrolltätig­
keit zwar mit Inkrafttreten der Novelle 
Besitzerinnen und Besitzer von Schuss­
waffen sowohl der Kategorie B als auch 
C (bzw in Ausnahmefällen jene der Ka­
tegorie A). Der Besitz von Schusswaffen 
der Kategorie C auf Grundlage einer gül­
tigen Jagdkarte basiert allerdings nicht 
auf einem waffenrechtlichen Dokument 
und unterliegt somit nicht der Überprü­
fung. Es kann sachlich nicht begründet 
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werden, warum die Überprüfung und 
Kontrolle der Handhabung und sicheren 
Verwahrung solcher Waffen im Besitz 
von Jägerinnen und Jägern nicht als not­
wendig erachtet werden. Über die Grün­
de des Gesetzgebers, auf eine periodische 
Überprüfung von Jägerinnen und Jägern 
sowie deren Kategorie-C-Waffen zu ver­
zichten, kann hier nur spekuliert werden: 
Es wurde offenbar (richtigerweise) davon 
ausgegangen, dass solche Schusswaffen 
hauptsächlich in die Hände geschulter und 
verantwortungsvoller Personen (wie eben 
Jägerinnen und Jäger oder Sportschützin­
nen und Sportschützen) gelangen würden 
und somit ein geringeres Missbrauchspo­
tenzial besteht. Doch wie bereits mehrere 
Vorfälle in der Vergangenheit gezeigt ha­
ben, kann bereits der Besitz einer Waffe 
durch eine einzige unverantwortliche Jä­
gerin oder einen unverantwortlichen Jä­
ger fatale Folgen haben. Die dennoch be­
stehende Ausnahme für Jägerinnen und 
Jäger kann nur mit einem praktischen 
Argument begründet werden: Die grund­
sätzliche Ausweitung der waffenrechtli­
chen Dokumente auf Kategorie-C-Waffen 
durch die jüngste Novelle lässt angesichts 
von über 800.000 im ZWR registrierten 
Waffen dieser Kategorie für die Zukunft 
einen erheblichen Verwaltungsaufwand 
(Ausstellungsprozess der entsprechenden 
Dokumente sowie regelmäßige Kontrollen 
der sicheren Verwahrung) befürchten. Der 
Verzicht auf waffenrechtliche Dokumente 
bei 140.000 Besitzerinnen und Besitzern 
einer gültigen Jahresjagdkarte begrenzen 
diesen zusätzlichen Aufwand und die so 
entstehenden Kosten zumindest teilweise.

Auch die Erlaubnis des Führens von 
Schusswaffen der Kategorie C an sämt­
lichen Orten auf Grundlage der gültigen 
Jagdkarte, und zwar unabhängig von der 
Jagdausübung, ist weitreichender als not­
wendig. Die Grenzenlosigkeit der Aus­
nahmeerlaubnis steht in keinem Verhältnis 

zum eigentlichen Zweck der Jagd. Außer­
halb des Jagdgeschehens muss auch die 
Jägerin und der Jäger keine Waffen griff­
bereit haben. Das Führen von Waffen der 
Kategorie B ist in diesem Sinne bereits 
nach aktueller Rechtslage auf die Aus­
übung der Jagd beschränkt. 

Weiters erscheint der Verzicht auf waf­
fenpsychologische Begutachtungen bei 
Jägerinnen und Jägern für die Erlangung 
eines waffenrechtlichen Dokuments als 
besonders bedenklich: Trotz grundsätzli­
cher Nachschärfungen durch die Novelle 
unterbleibt eine solche Begutachtung bei 
der Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnis­
se an Jägerinnen und Jäger gänzlich. Statt 
einer tatsächlichen Prüfung wird pauschal 
von der Rolle der Jägerin oder des Jägers 
auf die Eigenschaft der psychologischen 
Verlässlichkeit geschlossen. Dieser Auto­
matismus ist nicht haltbar. Auch Jägerin­
nen und Jäger, die eben regelmäßig Zu­
gang zu und Verwendung von (mehreren) 
Schusswaffen haben, sollten verpflichtend 
ein waffenpsychologisches Gutachten vor­
legen müssen. 

Dennoch ist anzumerken, dass auch ein 
waffenpsychologisches Gutachten nicht als 
Wunderwaffe dienen kann. Dieses Gutach­
ten stellt eine bloße Momentaufnahme dar. 
Akute psychische Krisen können spontan 
ausgelöst werden oder es kann sich eine 
länger andauernde, psychische Erkran­
kung entwickeln. Personen mit derartigen 
psychischen Belastungen sollten keines­
falls eine Waffe besitzen. Dieses Problem 
kann aber auch durch ein waffenpsycholo­
gisches Gutachten schwer gelöst werden: 
Derartige Erkrankungen bzw Belastungen 
sind nicht offensichtlich und können jeder­
zeit entstehen. Es bedürfte engmaschiger 
Überprüfungen, die wohl mangels Res­
sourcen nicht realisierbar wären. Daher 
kann die Behörde nur reagieren, wenn sie 
aktiv informiert wird. Nicht selten ist es zu 
diesem Zeitpunkt bereits zu spät. Dieses 
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Risiko wird ein Staat, der den Bürgerinnen 
und Bürgern das Recht auf Waffenbesitz 
zugesteht, eingehen müssen.

Fortschrittlich kann hinsichtlich der 
Waffengesetznovelle hervorgehoben wer­
den, dass die „Abkühlphase“ gem § 41f 
WaffG idF BGBl I 56/2025 nun auch für 
Jägerinnen und Jäger gilt. Weiters spricht 
der Gesetzestext seit der Novelle durchge­
hend von einer gültigen Jahresjagdkarte. 
Zudem muss die Inhaberin oder der In­
haber bei Ende der Gültigkeit bzw Ent­
zug der Jagdkarte gem § 35 Abs 3 und 4 
WaffG idF BGBl I 56/2025 innerhalb von 
18 bzw drei Monaten entweder einen An­
trag auf ein waffenrechtliches Dokument 
stellen, oder hat ihre oder seine Schuss­
waffen und die Munition einer oder einem 
hierfür Berechtigten zu überlassen. Die 
Jagdbehörde trifft diesbezüglich gem 
§ 56b Abs 2 WaffG idF BGBl I 56/2025 
eine Verständigungspflicht.

Abschließend ist festzuhalten, dass so­
wohl die Überprüfung bei Ausstellung 
eines waffenrechtlichen Dokuments bzw 
die Gewährung des Rechts auf den Besitz 
und das Führen von Schusswaffen als auch 
die späteren regelmäßigen Kontrollen da­
rauf ausgerichtet sein sollten, sämtliche 
Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer 
zu erfassen und einen verantwortungs­
vollen Umgang mit Waffen im Zivilleben 
zu gewährleisten. Dabei muss das Ziel 
sein, potenzielle Gefahren frühzeitig zu 
erkennen, zu minimieren und präventive 
Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Beitrag 
lässt keine Aussage darüber zu, ob das 
novellierte Waffenrecht dies hinsichtlich 
privater Waffenbesitzerinnen und Waf­
fenbesitzer zu leisten vermag. Eine Aus­
sage kann nur mit Blick auf die große 
Gruppe der Jägerinnen und Jäger getrof­
fen werden.
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